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Was die als ÄSÅuglingspemphigusÇ, besser als
ÄPemphigoidÇ bezeichneten, oberflÅchlichen Pyodermien
angeht, so haben Olshausen und Mekus sie 1870 bei der
ersten Beschreibung schon als Äakuten, kontagiÉsen,
afebrilen Pemphigus bei Neugeborenen und WiÉchnerin-
nenÇ treffend beschrieben, nach ihnen zahlreiche andere Au-
toren, wie Colrat, Pulvermacher, W. Peter, Stre-
litzz, Almquist, Felsenthal, W. Bloch, Mellon,
Hastingsund Caldwell. DaÑ dann gelegentlich in den
Blasen die verschiedenartigsten Mikroorganismen anzutrel-
fen sind, ist selbstverstÅndlich.

Wir Dermatologen wissen Ö und befinden uns darin in
Uebereinstimmung mit Knud Faber, Feilchenfeld,
Finkelstein, I. Foerster, Henkin, Ibrahim, Hof-
mann, Leinert, Matzenauer, Ostermeyer, Rich-

ter, OÜ. Weber, daÑ der sogenannte ÄPemphigus neonato-
rumÇ niehts mit dem Pemphigus sensu strietiori zu tun hat,
sondern daÑ er eine Impetigo contagiosa ist, bei der,
wie bei allen Pyodermien, eben auch einmal gelegentlich
Mikroorganismen im Blute auftreten kÉnnen.

Aus der UniversitÅts-Frauenklinik, Leipzig.
(Direktor: Geheimer Medizinalrat Sellheim.)

Das Problem der Abtreibung in RuÑland und bei uns.

Von Hugo Sellheim.

Wir Geburtshelfer werden in neuerer Zeit ex offieio mit
allen mÉglichen sozialen Problemen befaÑt, unter welchen
das Kapitel ÄAbtreibungÇ eines der aktuellsten ist. Bei dem
Verlangen nach der Freigabe der Abtreibung wird uns RuÑ-
land immer wieder als Muster vorgefáhrt.

Alle, die sieh mit dem Thema befaÑt haben, sind aber
mehr oder weniger in dem Punkte einig, daÑ alle von dort
her verbreiteten Nachrichten mit einer gewissen Vorsicht
aufzufassen seien. Das hat seinen guten Grund. Ich mÉchte
es auch keinem Russen raten, etwas zu verÉffentlichen, was
den Wánschen seiner Regierung nicht entspricht.

Unter diesen UmstÅnden verdient ein sonst etwas unge-
wÉhnlicher Weg zur Wahrheitsfindung vielleicht noch das
meiste Vertrauen. Vor mir liegt der Bericht eines russischen
Arztes. Ich habe mit dem Kollegen des Éfteren korrespon-
diert und habe schlieÑlich von ihm einen eingehenden Bericht
seiner Auffassung áber die Abortfrage erhalten. Das, was er
mir geschrieben hat, scheint mir das Wertvollste und Ver-
stÅndlichste áber den etwas rÅtselhaften Gegenstand zu sein,

SchlieÑlich schneidet RuÑland selbst dabei nicht einmal
schlecht ab, weil wir aus dem uns gezeichneten Bilde uns
sonst unklare Motive und Widerspráche verstehen lernen.

Ich mÉchte daher diesen Bericht meinen deutschen Kolle-
gen in seinem Urtext unterbreiten, da eine andere Form der
VerÉffentliehungen zur Zeit nicht gut mÉglich ist. Ich lasse
nun den russischen Kollegen reden:

Bei keinem wissenschaftlichen Problem ist die Statistik so
wenig zuverlÅssig als in der Abortfrage Zur Statistik kommen
doch schlieÑlich nur die UnglácksfÅlle, weil die gut abgelaufenen,
die um hunderte Male die vermutliche Zahl ábersteigen, sich jeg-
licher Statistik entziehen. Was weiÑ die Statistik von den massen-
haften Abtreibungen, die tÅglich vom Privatarzt, von der Hebamme
und von der einfach kundigen Frau ausgeábt werden? Ich will
deshalb in dieser Frage von der Statistik keinen Gebrauch machen,
vielmehr meine langjÅhrigen persÉnlichen Erfahrungen in RuÑland
(Kubangebiet) meinen Ausfáhrungen zugrunde legen.

Der Krieg hat jeglichen Begriff der Heiligkeit des mensch-
lichen Lebens untergraben, moralische und ethische Begriffe
herabgesetzt.

In RuÑland, wo dem Weltkrieg der brutalste Bárgerkrieg folgte,
wurde von allen kÅmpfenden Parteien das Prinzip der physischen
Vernichtung des Gegners gleich rácksichtslos geábt. Dem Krieg
folgten ungeheure HungersnÉte und Epidemien. All das ver-
schÅrfte im Menschen den elementarsten Instinkt der Selbsterhal-
tung und zum allerersten auf Kosten des Änoch nicht lebenden
KindesÇ, welches den Eltern ihre schon so sehr kámmerliche Lage
noch mehr zu komplizieren drohte. Und so wuchs sich die Ab-
treiberei zu einer das ganze Volk erfassenden Epidemie aus.

Diese Epidemie zwang die Sowjetregierung, solche Formen des
Abortes zu suchen, die am wenigsten fár den Frauenorganismus
schÅdlich sind, d. h. Formen, die den Abort aus den HÅnden der
Kurpfuscher herausreiÑen sollten.

Der Staat legalisierte also nur das, was sowieso existierte, mit
der einzigen BeschrÅnkung, daÑ nur,durch Aerzte und nur in ent-
sprechenden KrankenhÅusern der Abort ausgefáhrt werden dárfte.

Natárlich fehlte es auch nicht an Stimmen der radikal ge-

sinnten Frauen, die áberzeugt waren, daÑ die Abortfreigabe ein
Markstein auf dem Wege der Befreiung der Frau vom ÄJoche der
MutterschaftÇ (!) bedeute. Diese dachten, daÑ nur das Äfreie
weibliche IchÇ entscheiden darf áber die Frage, ob es Mutter sein
will oder nieht und weiter, daÑ es ein Verbrechen sei, begabte
Frauen, wie z. B Kowalewsky, Curie u. a. zur Mutterschaft
zu zwingen,

Es glauben doch fast alle Frauen, daÑ sie in sich ein Talent
bergen, welches sich aber nur wegen der MÅnnerherrschaft nicht
vollkommen entwickeln kÉnne Zu dieser Zeit wurde der Abort
sogar von den breiten Aerztekreisen als ein unschuldiger Eingriff
angesehen.

Auf die Årztlichen VorschlÅge, daÑ es besser sei, wenn begabte
Frauen viel begabte Bárger zur Welt bringen sollten, antworten
die Gegnerinnen, daÑ es recht selten sei, daÑ geniale Eltern talent-
volle Kinder zur Welt bringen (z. B. Tolstoi u. a.), und sogar
umgekehrt, je begabter die Eltern, desto unbedeutender die Kinder.

Es ist leider anzuerkennen, daÑ die Legalisation des Abortes
die Aerzte von bestimmten moralischen Verpflichtungen befreit
hat. Es nahmen die Kárette in die Hand sogar solche Aerzte,
die niemals fráher dieses Instrument zu solehen Zwecken benutzt
hatten.

Die staatliche Legalisation des Abortes unterstrich unwillkár-
lich zu einem gewissen Grade die Gefahrlosigkeit des Eingriffes,
und gab ihm eine moralische Státze.

Es wÅre falsch, zu denken, daÑ die meisten Frauen sich dem
Abort aus Leichtsinnigkeit unterzÉgen. Hinter jeder scheinbar
heiteren Leichtsinnigkeit steckte sicher in den meisten FÅllen ein
Lebensdrama. "

Es ist ziemlich oft dem Arzt gelungen, die Frau zur Schwanger-
schaftserhaltung zu áberreden, indem er die SchÉnheit der Mutter-
schaft zu preisen wuÑte oder die Gefahren des Eingriffes ráck-
sichtslos auseinandersetzte. Nach mehreren Monaten sah man als
moralischen Lohn eine gláckliche und dankbare Mutter, die dem
Arzt fár immer eine dankbare Patientin blieb. Oefters aber hatte
der wohlwollende Arzt keinen Erfolg und muÑte sogar, was er
gesagt hatte, bereuen, weil er der Frau, die sich inzwischen zu
einem Kurpfuscher wendete, wegen Sepsis oder Verblutungen Hilfe
leisten muÑte. Nach solchen Erfahrungen weiÑ der Arzt manchmal
nicht den richtigen Weg zu finden.

Nach drei Jahren wurde das Gesetz im Sinne der Forderung
besonderer sozialen Indikationen abgÅndert, so daÑ der einfache
Wunsch der Frau, sich von der Schwangerschaft zu befreien, nicht
mehr genágte. Im Jahre 1923 sind die sozialen Indikationen sehr
stark eingeschrÅnkt worden; der Abort darf ausgefáhrt werden nur
auf Begutachtung eines Rates, der aus zwei Aerzten (1 Frauen-
arzt) und einer Frau, die Mitglied des Verbandes fár Mutterschafts-
schutz ist, besteht. Es blieben natárlich, wie es immer war, die
unbeschrÅnkten sogenannten Ämedizinischen IndikationenÇ. Bei
bÉsem Willen findet schlieÑlich der Arzt Ämedizinische Indika-
tionenÇ bei jeder Frau. VorlÅufig werden von der Regierung die-
jenigen Aerzte besonders stark verfolgt, die sich gewerbsmÅÑig
mit Abtreibungen beschÅftigen. Diese Aerzte werden von der Re-
gierung besonders registriert und viel stÅrker vom Finanzinspektor
besteuert. Der Name Abortmacher gilt in RuÑland als ein Brand-
mal.

Es ist interessant, zu unterstreichen, daÑ die Regierungspartei
aufs schÅrfste ihren Mitgliedern den Abort untersagt.

Anderseits verstÉÑt aber wahrscheinlich der Abort, geradeso
wie in den meisten KulturlÅndern, nicht gegen die Äguten Sitten
der OeffentlichkeitÇ, da die Abortmacher sich des vollen Respektes
der Frauenwelt erfreuen; sogar viel mehr als diejenigen Frauen-
Årzte, die keine Aborte machen.

Es werden vorlÅufig bei weitem nicht soviel Aborte ausgefáhrt
wie fráher, wenn auch die Zahl erschreckend groÑ bleibt. Als Ur-
sache der Verminderung der Aborte sind vor allem die Besserung
der Ékonomischen Lage und die politische Beruhigung des Landes
zu nennen.

Viel mehr hat das Erwachen des Mutterschaftsinstinktes der
Frau dazu beigetragen. Zur Zeit konstatieren wir bei der Frau
nicht mehr den fráheren Drang nach Befreiung von der MÅnner-
herrschaft, sondern viel stÅrker ist bei den kinderlosen Frauen
die Sehnsucht nach einem Kind.

Ob die Legalisation des Abortes die Gefahr fár die Frau ver-
ringert hat, bezweifle ich sehr. Es ist merkwárdig, daÑ ein Kur-
pfuscher nie solche fárchterliche Verletzungen einer Frau macht,
wie gerade ein Arzt, mag er auch gynÅkologisch ausgebildet sein
(Perforationen, Darmverletzungen u. a.). Die spÅteren Komplika-
tionen sprechen aber auch nicht besonders zugunsten des Arztes,
ohne irgendwelche Schlásse zugunsten des Kurpfuschers ziehen zu
wollen. Wenn auch die Frau meistens entlassen wird, mit dem
Befund ÄAbort gut gelungenÇ dauert es doch nicht lange, ehe die
bis dahin vollstÅndig gesunde Frau zu einer gynÅkologischen
Kranken wird. Diese Frauen stellen aber ihr Leiden in keinen Zu-
sammenhang mit dem Abort, der doch Ägut gelungenÇ war, und
sind geneigt, eine ErkÅltung wÅhrend der Menses anzuschuldigen.

Als entfernte Komplikationen des Abortes beobachtete ich:
1. Auftreten eines Ausflusses bei einer Frau, die ihn niemals

fráher hatte.
2. Es wechselt der Typus der Menses, die unregelmÅÑig wer-

den (Dysfunktion).
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=. Schmerzen in der Gegend der Ovarien (objektiv ist nichts
zu finden).
Schmerzen im Kreuz.
Adnexitis.
Parametritis.

. Zystitis und Pyelitis.
Oefters verÅndert sich die Lage des Uterus (Retroflexio).
SterilitÅt. .

. Extrauterine Schwangerschaft.
. Bei einer spÅteren Geburt Notwendigkeit einer manuellen
LÉsung der Plazenta.

12. Fehlgeburten.
Der Abort stÉrt merkwárdigerweise das

gewicht der Frau:
1. Die Frau fáhlt sich so, als ob das Heiligste ihres Daseins

beschimpft und beschmutzt worden ist.

FSennspe

seelische Gleich-

2. Es verÅndert sich ihre Psyche Ö sie wird gegen die ganze
Welt erbost (WeltverdruÑ). .

3. Es wird das Familienleben sehr gestÉrt Ö manche Frauen
gestanden, daÑ sie ihren Mann hassen, weil er nicht imstande
war, solche Bedingungen zu schaffen, die die Frauen vor der
Notwendigkeit, von einem Abort Gebrauch zu machen, schát-
zen sollen.

4. Bei manchen Frauen entwickeln sich unter stÅndigen Selbst-
vorwárfen, einen Mord begangen zu haben, verschiedene
Grade von DepressionszustÅnden Ö von einer ganz leichten,
durch Selbstbeherrschung gut verborgenen Schwermut bis
zu ganz schweren ZustÅnden der Melancholie. Kurz, die
Frau wird seelisch verwástet.

. Eine Éfters kánstlich abortierende Frau altert viel fráher.

. Durch Vergleiche von Photographien von Frauen, die zwei-,
dreimal in kurzer Zeitspanne abgetrieben haben, schien es
mir, daÑ sogar der Gesiehtsausdruck sich bedeutend ver-
Ånderte (innersekretorische StÉrungen?).

Das psychische Trauma ist besonders stark bei denjenigen
Frauen, die die erste Schwangerschaft unterbrochen haben. Eine
Schwangerschaft und Geburt ist das beste Mittel gegen solche de-
pressiven ZustÅnde. Ein Abort ist die grÉbste Umstellung der Drásen
mit innerer Sekretion und eine Frau nach einem Abort gleicht einem
komplizierten Mechanismus, der abgestellt worden ist, nicht durch
allmÅhliche sachgemÅÑe Umstellungen der Hebel, sondern durch
einen Steinwurf in die Mitte der RÅder, denn der Abort ist doch
einer der grÉbsten Eingriffe.

Nebenbei sei erwÅhnt, daÑ die Abortmacherei auch den Arzt
vergemeinert. Unter den Abtreibern finden sich viele unfÅhige,
prinziplose und habgierige Menschen.

Die russische Aerzteschaft hat viel zur EinschrÅnkung des
Abortes beigetragen. Bis 1922 ist der 3-3%monatige Bestand der
Schwangerschaft als die fár den Abort passende Zeit betrachtet wor-
den. 1924 galten nur 2% Monate als bester Termin und vorlÅufig
finden sich kaum viele Aerzte, die nach 2 Monaten (bei sozialer
Indikation) einen Abort einleiten. Sehr viele ziehen besonders
7 Wochen vor. Die Kurpfuscher machen es am liebsten nach dem
3. Monat: (Blasenstich). ;

Ein Abort in 4.Ö5. Woche ist besonders gefÅhrlich:
1. Die Diagnose ist nieht immer sicher.
2. Eine extrauterine Schwangerschaft

schlieÑen.
3. Verletzungen des inneren Muttermundes werden Éfters be-

obachtet, da die Gewebe noch nicht genágend aufgelockert
sind (parametrane HÅmatome).

Es werden drei Methoden der Aborteinleitung geábt:
a) ÄPhysiologischeÇ Methode: Erweiterung des Muttermundes

und Einfáhrung eines Laminariastiftes. Am 2. Tage: Ein-
spritzung von Sekale oder Hypophysin, stumpfe Kárettage
unter stÅndiger Berieselung mit physiologischer Kochsalz-
lÉsung oder digitale Entfernung des Eies und Tamponade.

- b) ÄChirurgischeÇ Methode: Sterilmachen der Scheide wie ge-
wÉhnlich, Jodieren der Portio, Erweiterung bis Hegar Nr. 12,
scharfe Kárettage und Jodieren der UterushÉhle,

à) ÄAmbulanzÇ-Methode: In der Privatsprechstunde wird von
vielen Aerzten die Einspritzung von fánfprozentigem Jod in
die UterushÉhle mittels Braun scher Spritze geábt (bis 5. bis
> Woche). Nach dieser Methode (Jod in die Tube?) bleibt
am hÅufigsten sekundÅre SterilitÅt zuráck. Selten lÅuft es
glatt ab, meistens wird doch eine Aussehabung notwendig.

Durch eine Legalisation des Abortes:
1. nehmen der Staat und hÉhere MedizinalbehÉrden in vollem
MaÑe die Verantwortung auf sich.

2. Damit wird dem Abort eine moralische Státze gegeben und
er wird sogar popularisiert.

3. Das Eheband wird damit weiter gelockert.
4. Der Åsthetische Sinn der Ehe wird aufs hÉchste verletzt.

Die sozialen Indikationen, wie z. B. nach Vergewaltigungen u. Å.,
mássen jedoch bei entsprechender Gesetzgebung berácksichtigt
werden.

Strenge MaÑnahmen der meisten Staaten gegen die Abtreiber
fáhren nicht zum Ziele. Ohne tiefgreifende soziale Reformen,
ohne Verbesserung der Ékonomischen Lage der BevÉlkerung, wird
jeder Kampf gegen den Abort umsonst sein.

ana

ist nicht leicht auszu-

Die grÉÑte Rolle fÅllt natárlich der Schule zu, in der man von
der Kindheit an in der zukánftigen Frau das stolze Bekenntnis
zur Mutterschaft erzieht. Geradeso wichtig ist die Erweckung und
Pflege des Vaterschaftsinstinktes in der heranwachsenden mÅnn-
lichen Jugend. Eine Vorbedingung dazu ist eine Erziehung der
mÅnnlichen Jugend im Sinne einer Verehrung der Frau und ihrer
Rechte, was im jetzigen RuÑland viel stÅrker ausgeprÅgt ist, als
je vorher.

Es werden viel VolksvortrÅge áber die SchÅden des Abortes
gehalten. Diese VortrÅge haben sich als sehr nátzlich erwiesen,
Unserer Ansicht nach kÉnnen Beratungsstellen, etwa nach ameri-
kanischem Muster (New York), meistens Hilfe bringen.

Die Beratungsstellen werden vielleicht etwas die Zahl der Be-
vÉlkerung verringern, aber zugleich wird diese an QualitÅt ge-
winnen.

Die Begriffe Äeheliches und uneheliches KindÇ sind in RuÑland
durch die Revolution vernichtet und das hat viel zur Vermehrung
der Geburten beigetragen. Die jetzige russische Gesetzgebung
kennt nur Kinder, die sie alle in gleichem MaÑe schátzt.

Eine groÑe Rolle spielt in RuÑland die Mutterschaftsschutz-
gesetzgebung (Geldbeihilfe den Schwangeren, zweimonatiger Ur-
laub mit Beibehaltung des Gehaltes vor der Niederkunft und zwei
Monate nachher, sowie manches andere). Steuervorrechte fár die
Kinderreichen, desgleichen Zuteilung von Land.

SchÉne Worte vom Kampf gegen den Abort bleiben nur Worte,
solange die fortdauernden Kriege, die den besten Teil der BevÉlke-
rung vernichten, weiter existieren. Denn es ist logisch, ein noch
nicht lebendes GeschÉpf in utero vernichten zu dárfen, solange
man erwachsene gesunde Menschen tÉten darf.

Dasselbe gilt von den Hinrichtungen, von denen man in den
KulturlÅndern (und in RuÑland? Schriftl.) dann und wann Gebrauch
macht, mit ihrem verderblichen EinfluÑ auf die Erziehung.

Die AnhÅnger der Freigabe des Abortes denken: ÄNur dadurch.
wird die Frau erst frei und zu einem echten: Kameraden des
Mannes.Ç Die Gegner der Freigabe wollen aber, daÑ die Frau
nur eine Madonna bleibt. Ich glaube, daÑ gute Beratungsstellen
viel beitragen werden zum Aufrechterhalten der geistigen, kÉrper-
lichen und funktionellen Besonderheiten der Frau, und auf diese
Weise wird die Frau der Zukunft zugleich ein Kamerad des
Mannes und Madonna sein.

Ieh bin áberzeugt, daÑ der Abort, gleichgáltig ob er legal oder
illegal, bei einem Arzt oder einem Kurpfuscher ausgefáhrt wird,
den Frauenorganismus, und das ganzeFrauenwesen aufs grándlichste
verdirbt. Deshalb mássen gerade die. medizinischen Indikationen
aufs schÅrfste, etwa im Winterscehen und F. Bauerschen
Sinne, eingeschrÅnkt werden. :

Jede Frau, die sich dem Abort Äaus sozialen IndikationenÇ,
deren Grenzen an sich sehr diskutabel sind, unterzieht, muÑ wissen,
daÑ sie es auf eigene Verantwortung, ohne den Segen des Staates
und der wissenschaftlichen Medizin, tut.

Einen kánstlichen Abort bei einer gesunden Frau kann man
nicht scharf genug tadeln.

Eine Regulierung der Fortpflanzung durch irgendeine Form,
selbst staatlicher Anerkennung des Abortes widerspricht der Men-
schennatur und Menschenwárde. Im Grunde genommen strebt Ö
wie ich gezeigt zu haben glaube Ö RuÑland nach der Abschaffung
der Abortfreigabe.

Fár die Praxis.

Die Anzeigen zur Operation bei der Gallensteinerkrankung.

Von A. Krecke

Soll man die Gallensteine intern oder chirurgisch be-
handeln? Jeder Arzt, der diese Frage gewissenhaft beant-
worten will, muÑ sich áber das Wesen und die patho-
logischen Erscheinungen der Gallensteinkrankheit durchaus
klar sein; er soll womÉglich mehreren chirurgischen Opera-
tionen beigewohnt haben; er muÑ sich sowohl áber die Aus-
siehten wie áber die Gefahren der inneren Behandlung unter-
richtet haben; er muÑ wissen, wie eroÑ die Aussichten bei
fráhzeitiger und bei verspÅteter chirurgischer Behandlung
sind, wie groÑ vor allen Dingen auch die Wahrscheinlichkeit
einer Dauerheilung (Ausbleiben von Rezidiven) ist,

Wenn der Arzt all diese Punkte genau im Kopfe hat, so
wird er einsehen, daÑ eine allgemeine Anzeigen-
stellung fár die Gallensteinoperation nicht
mÉglich ist, daÑ die Stellung der Operationsanzeige nur
von Fall zu Fall, also streng individuell erfolgen
kann.

In dieser Beziehung, d. h. in der Indikationsstellung von
Fall zu Fall, unterscheidet sich die Cholezystitis ganz wesent-
lich von der Appendizitis. Bei der Appendizitis kann
man heute sagen, daÑ die Indikation zur Operation, wenn
nieht ganz strikte Gegenanzeigen vorliegen, nahezu immer
unbedingt (absolut) ist; wenn der Wurmfortsatz mit. Sicher-

heit als krank erkannt ist, so soll er entfernt werden.


